
Amt für Planfeststellung Verkehr

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
Amt für Planfeststellung Verkehr, Hopfenstraße 29, 24103 Kiel

Per E-Mail an: 
geschwärztt

Ihr Zeichen: /
Ihre Nachricht vom: /

Mein Zeichen: /
Meine Nachricht vom: /

geschwärzt
geschwärzt@wimi.landsh.de

Telefon: 0431 988-geschwärzt
Telefax: 0431 988 620-geschwärzt

Datum, 10.06.2025

 Ihr Antrag auf Zugang zu Informationen vom 12.05.2025 nach dem 
Informationszugangsgesetz für das Land Schleswig-Holstein (IZG-SH)
hier: Abstimmungen über die Absenkarbeiten und den Projektzeitplan

Sehr geehrter geschwärzt,

Ihrem Antrag auf Informationszugang gebe ich statt, soweit uns die gewünschten Informationen 
vorliegen.

Dieser Bescheid ergeht kostenfrei.

Begründung:

Zu I.: 
Mit E-Mail vom 12.05.2025 bitten Sie, dass das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus Schleswig-Holstein – Amt für Planfeststellung Verkehr (APV) - um 
Einsicht in Unterlagen, die sich auf den Dialog zwischen deutschen Behörden, Femern A/S und 
den  beauftragten  Unternehmen  im  Zusammenhang  mit  dem  Absenkungsprogramm  der 
Tunnelelemente des Fehmarnbelt-Projekts beziehen. Hintergrund ist ein Bericht des dänischen 
Verkehrsministeriums  an  den  Verkehrsausschuss  des  dänischen  Parlaments  vom  19. 
Dezember  2024,  indem  dieser  Dialog  erwähnt  wird.  Konkret  beantragten  Sie  Zugang  zu 
folgenden Dokumenten aus dem Zeitraum Januar 2023 bis heute:

1.
Schriftwechsel (E-Mails, Protokolle, Notizen usw.) zwischen deutschen Behörden, Femern A/S 
und den Auftragnehmern, der sich auf Abweichungen zwischen der 
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deutschen  Planfeststellung  und  den  Bauverträgen  sowie  deren  Auswirkungen  auf  das 
Absenkungsprogramm bezieht.

2.
Interne Bewertungen und Analysen über die Konsequenzen der genannten Abweichungen für 
die Projektzeitplanung.

3.
Etwaige Zeitplanänderungen oder operative Anpassungen, die infolge der deutsch-dänischen 
Abstimmungen beschlossen wurden.

Ihrem  Informationsbegehren  können  wir  überwiegend  nicht  nachkommen,  da  uns  die 
gewünschten Informationen nicht zur Verfügung stehen. Als Planfeststellungsbehörde ist es 
nicht unsere Aufgabe mit dem Vorhabenträger und den Baufirmen Zeitpläne zu entwickeln oder 
darüber  zu  beraten.  Insbesondere  ergibt  sich  aus  dem  Planfeststellungsbeschluss  vom 
31.01.2019 über die Errichtung der FBQ kein verbindlicher Zeitplan o.ä. Dementsprechend sind 
wir in die Projektzeitplanung in keiner Weise eingebunden. Unsere Aufgabe besteht darin, die 
Einhaltung der  Reglungen des  Planfeststellungsbeschluss  zu  überwachen und ggf.  nötige 
Planänderungen zu genehmigen. Zu Ihren Punkten im Einzelnen:

zu 1.:

Es gab im Zeitraum seit Januar 2023 bis heute nur eine Planänderung vor Fertigstellung i.S.d. 
§  76  Verwaltungsverfahrensgesetz,  die  sich  konkret  auf  die  Absenkphase  bezieht.  Diese 
Planänderung  vom  29.04.2024  hat  die  Vergrößerung  der  Arbeitsbereiche  während  der 
Absenkarbeiten und den partiellen Überstand der Tunnelschutzschicht über den Meeresboden 
zum  Gegenstand.  Unter  dem  unten  aufgeführten  Link  erhalten  Sie  Zugriff  zu  folgenden 
Dokumenten:
1.
240429_Beschluss_Absenkphase_gez.pdf

PÄ_2023-07-14_Angaben_zur_UVP-Vorprüfung.pdf

PÄ_2023-07-14_Anlage_01

PÄ_2023-07-14_Anlage_01_Anhang_01_Blatt_01.pdf

PÄ_2023-07-14_Anlage_01_Anhang_01_Blatt_02.pdf

PÄ_2023-07-14_Anlage_01_Anhang_01_Blatt_03.pdf

PÄ_2023-07-14_Anlage_01_Anhang_01_Blatt_04.pdf

PÄ_2023-07-14_Anlage_01_Anhang_02_Modellierung.pdf

PÄ_2023-07-14_Anlage_01_Anhang_03_Blatt_01.pdf

PÄ_2023-07-14_Anlage_01_Anhang_04_Blatt_01.pdf

PÄ_2023-07-14_Anlage_02_Anhang_01_Maßnahmenblätter.pdf

PÄ_2023-07-14_Anlage_02_LBP.pdf

PÄ_2023-07-14_Anlage_03_FFH-VVP.pdf

PÄ_2023-07-14_Anlage_04_Artenschutz.pdf

PÄ_2023-07-14_Anlage_05_Wasserrecht.pdf



PÄ_2023-07-14_Anlage_06_Schallschutzkonzept.pdf

PÄ_2023-07-14_Anlage_07_Anhang_01_Brutvogelerfassung.pdf

PÄ_2023-07-14_Anlage_07_Plausibilitätsprüfung.pdf

Das sind der Planänderungsbeschluss und die Planänderungsunterlagen, die die 
Vorhabenträgerin eingereicht haben. Von der Übersendung der Planfeststellungsakte zu 
dieser Planänderung sehen wir zunächst ab, da diese keine der von Ihnen gewünschten 
Informationen enthalten. Die Projektzeitplanung ist nicht Gegenstand dieserPlanänderung, 
sondern nur die inhaltliche Abweichung von den Bestimmungen des 
Planfeststellungsbeschluss.

Zu 2.:

Wie  bereits  allgemein  beschrieben  ist  die  Planfeststellungsbehörde  nicht  in  die 
Projektzeitplanung involviert. Dementsprechend liegen uns Zeitpläne über das gesamte Projekt 
nicht  vor,  sodass wir  keine Kenntnis  über  mögliche Abweichungen der  Projektzeitplanung 
haben.  Die  Vorhabenträgerin  übermitteln  uns  nur  Teilbauzeitenpläne,  die  jeweils  einen 
Überblick über die anstehenden Bautätigkeiten der nächsten Monate geben. Diese sind für 
unsere Tätigkeit der Vollzugskontrolle ausreichend. Eine eigene Bewertung oder Analyse dieser 
Teilbauzeitpläne  nehmen  wir  nicht  vor.  Als  Beispiel  übermitteln  wir  Ihnen  den  letzten 
Teilbauzeitplan über die Absenkarbeiten, die uns vorliegt:
-
Bauzeitenplan Absenkarbeiten und Vorbereitung 27Mai2025.pdf

Zu 3.:

Da  wir  als  Planfeststellungsbehörde  nicht  in  Abstimmungsgespräche  über  die 
Projektzeitplanung involviert sind, liegen uns hierzu auch keine Informationen vor.
Sämtliche benannten Dateien können Sie sich unter diesem Link abrufen: 

https://ddatabox.dataport.de/public/download-shares/
14qKXPy4M79eg3OOftDfvfr3PB7wQu2A

Das  Kennwort  lautet:  „250512IZG_geschwärzt”.  Der  Link  steht  bis  zum  30.06.2025  zur 
Verfügung.

Zu II.:
Die Kostenentscheidung richtet sich nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 IZG-SH.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben 
werden.
Die Klage ist beim

Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht
Brockdorff-Rantzau-Straße 13 

24837 Schleswig

zu erheben.

https://ddatabox.dataport.de/public/download-shares/14qKXPy4M79eg3OOftDfvfr3PB7wQu2A
https://ddatabox.dataport.de/public/download-shares/14qKXPy4M79eg3OOftDfvfr3PB7wQu2A


Mit freundlichen Grüßen
geschwärzt




